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E  D  I  T  O  R  I  A  L  

Zwischenbilanz zum modernisierten Stiftungsrecht  
 

Seit über zwei Jahren 
ist das Gesetz zur 
Modernisierung des 
Stiftungsrechts in 
Kraft. Es verkörpert 
das gesetzgeberische 
Ziel, die Stiftungsfreu-
digkeit in Deutschland 
zu stärken. Auf der 
Grundlage dieses Ge-
setzes sind die Länder 

gehalten, ihre Stiftungsgesetze an die bundesgesetzlichen Re-
gelungen anzupassen und ihren Beitrag dazu zu leisten, ein 
Stiftungsrecht „aus einem Guss“ zur Verwirklichung des an-
gesprochenen Ziels zu schaffen. Gradmesser für den legisla-
tiven Erfolg ist die Zahl der errichteten rechtsfähigen Stiftun-
gen bürgerlichen Rechts. Ist ein erfolgsorientiertes Zwi-
schenergebnis schon feststellbar?  
Betrachtet man die Zahl der Stiftungserrichtungen, scheint 
gegenüber der noch bis August 2002 geltenden alten Rechts-
lage mit dem privatrechtlichen Gestaltungsakt der Stiftungs-
genehmigung ein Schub noch nicht erfolgt zu sein. Die 
Höchstzahl von 829 Stiftungsgründungen im Jahre 2001 ist 

in der Folgezeit nicht erreicht, geschweige denn gesteigert 
worden. Das sollte aber nicht grämen. Immerhin ist das nu-
merische Niveau annähernd erhalten geblieben, was bei der 
defensiven wirtschaftlichen Entwicklung und der korrespon-
dierenden Verunsicherung und Zurückhaltung der Bürger im 
Umgang mit Vermögenswerten und im Ausgeben von Geld 
Anerkennung verdient. Es lässt sich im Gegenteil die durch-
aus erfreuliche Feststellung treffen, dass auch in einer wirt-
schaftlich schwierigen Zeit, in der die Bürger ihr Geld eher 
sparen als ausgeben, der Stiftungsboom der letzten Jahre 
nicht eingebrochen ist.   
Diese Stabilität des Stiftungswesens geht einher mit den le-
gislativen Initiativen einzelner Bundesländer, die sich zu 
Recht in der Pflicht gesehen haben, ihre Landesstiftungsge-
setze mit den bundesgesetzlichen Vorgaben zu harmonisie-
ren. Dabei ist vereinzelt, wie etwa in Rheinland-Pfalz,  die 
Gelegenheit ergriffen worden, (alte) Zöpfe abzuschneiden. 
Deregulierung und Innovation sind bestimmende Faktoren 
geworden. Andere Bundesländer stehen noch im gesetz-
geberischen Obligo. Man darf gespannt sein, ob und wel-
che Farbtupfer sie setzen werden, damit das Stiftungswe-
sen weiter an Fahrt gewinnt. Die ZSt wird diese Entwick-
lung begleiten und für Sie, liebe Leserinnen und Leser, ein 
Spiegel für die Geschehnisse im und um das Stiftungswe-
sen sein. 

Dr. Bernd Andrick (Herausgeber) 
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